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1709 September 9 . , Baden A

SCHREIBEN1 VOM [GESANDTEN DES RÖM. REICHES BEI DEN EIDG. OR¬
TEN] , FRANZ EHRENREICH, GRAF VON TRAUTMANNSDORFF[AN DIE
AUF DER TAGSATZUNG2 ZU BADEN VERSAMMELTEN GESANDTEN3 DER
EIDG. ORTE]

"Gleichwie Mhg. herren auss meinem heüth frühe morgens überreichten
memorial 4 werden ersehen haben , mit wass gnädigster neigung S . Kaysl.
Mayst . [ Josef I . ] in ein und anderen gegen lobl . Eydtgnosschafft sich
erklährt [ - ist auf dem Hintergrund des Krieges zu sehen , den Frank¬
reich damals insbesondere mit Oesterreich führte , wodurch auch die
eidg . Grenzen bedroht wurden ; Frankreich befürchtete zudem , die öster¬
reichischen Truppen könnten über eidg . vor allem aber stadtbasleri-
sches Gebiet ms Eisass einfallen - ] J , und wass für Versicherungen Zu
allseithigen ruhe lobl . Cantonen mit underbrechlicher auffrechthaltung
dess A . ° 1702 [ auf der am 28 . September begonnenen gemeineidg . Tagsat-



£ 7
zung in Baden ] errichteten [ Neutralitäts - JTractats beschehen , also

getroste mich einer Vollständigen reciprocation und lege demnach an-
bey 8 , wass mir ietzo gleich durch mein expressen eingeloffen damit
Mhg . herren all Nöthigs in Zeiten Vorkehren mögen , Verharre mithin wie
iederzeit . . . ".

1) Absender anhand der Kopie in StA AG 2405 , 210 - 211 erschlossen.
2 ) Besagte Tagsatzung begann am 7 . Juli 1709 als Jahrrechnung und wurde am

29 . August 1709 als ausserordentliche gemeineidg . Tagsatzung ebenda
fortgesetzt , s . EA VI 2 , 1522 (Nr . 691 ) .

3 ) Einer der Tagsatzungsgesandten von Stadt und Amt Zug war Beat Jakob II.
Zurlauben.

4 ) s . ebenda 1536 Zeile 9 - 13
5 ) s . ebenda 1531 s sowie Zurlaubiana AH 76/114 - 115A
6) s . EA VI 2 , 1020 (Nr . 504 ) . Stadt und Amt Zug war dabei u . a . auch durch

Beat Kaspar Zurlauben vertreten.
7) s . ebenda 1020 a
8) s . Zurlaubiana AH 111/108 , 108A , 108B

Kopie , wohl von der Kanzlei der Grafschaft Baden für den Stadt - und
Aratsrat Beat Jakob II . Zurlauben bestimmt
AH 111 , 264 und 267 - Blatt 264 v  und 267 r  leer
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